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Sachverhalt und Ant rage 

Der BeschwerdefUhrer reichte am 3. November 1980 als 

alleiniger Anmelder eine europäische Patentanmeldung em 

und nannte sich dabei ala alleinigen Erfinder. In der 

Folgezeit gingen verschiedene, rechtlich nicht relevante 

Schreiben der Beschwerdegegner I und II em, mit denen 

diese die Berechtigung des BeschwerdefUhrers ala allei-

nigem Anmelder und Erfinder in Frage steliten. Die An-

meldung wurde am 12. Mai 1982 verffent1icht. 

Am 15. Juni 1982 Ubersandten der BeschwerdefUhrer und die 

beiden Beschwerdegegner ein von ihnen gemeinsam unter-

zeichnetes Formblatt "Erfindernennung", mit dem sie sich 

gemeinsam ala Erfinder nennen und aul3erdem uden  Eintrag 

von ... (der Beschwerdegegner) ... ala Anznelder' an-

kUndigen. Am 13. Juni 1982 wurden zwei Geldbeträge in Höhe 

von 115.-DM und ein Betrag in Höhe von 30.- DM gezahit, 

womit "Gebtlhren fUr Rechtsflbergang, erfolgte Vergabe der 

Lizenz an Pa. ... und beglaubigte Abschrift der Vernde-

rungen" entrichtet werden sollten. 

Am 7. September 1982 reichte der Vertreter der Beschwerde-

gegner folgende Unterlagen em: 

1.) Ein neues, nur teilweise ausgefUlltes Formblatt 

"Pfltrag auf Erteilung eines europiachen Patents" mit 

dem Datum 08.Juli 1982, auf dessen Seite 5 ala An-

melder die beiden Beschwerdegegner und der Beschwer-

defUbrer angegeben sind und folgendes ausgefUhrt 

ist: 

"Die biB heute gflltige Anmeldung ... wird insofern 
gendert, daB es nunmehr drei Anmelder, wie aufge-
fflhrt, gibt und die Anmelder gleichzeitig Erfinder 
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sind. Vertreter der drei Aninelder ist Herr ... , der 

erstgenannte Anmelder" (der Beschwerdegegner I). 

Diese Seite 5 ist eine Durchschreibe-Seite mit den 

Unterschriften aller Beteiligten in Blaupause. 

Einen Antrag nach Regel 20 EPU auf Eintragung der 

beiden Beschwerdegegner und des BeschwerdefUhrers als 

Anmelder unter Bezugnahme auf eine bereits gezahite 

GebUhr von 115.- DM. 

Einen Antrag nach Regel 19 EPU auf Ergnzung der be-

stehenden Erfindernennung des BeschwerdefUhrers durch 

HinzufUgung der beiden Beschwerdegegner. 

Eine Vollmacht fUr den Vertreter der Beschwerde-

gegner, unterzeichnet vom Beschwerdegegner I unter 

Bezugnahme auf Regel 100 EPtJ, d.h. als gemeinsamer 

Vertreter. 

Mit Bescheid vom 28. September 1982 forderte die Eingangs-

stelle des EPA vom Vertreter der Beschwerdegegner das 

"Original" des Ubertragungsvertrages an, da nur eine 

"Durchschrift" vorliege. Der Vertreter entgegnete, daB 

eine im Durchschreibeverfahren bei Erstellung des Origi-

nals entstandene Durchschrift "wie ein Original" zu be-

handein sei. Das "Original" befinde sich im Besitz der 

Gegenseite, die es nicht herausgebe. 

Mit Schreiben vom 5. Oktober 1982, eingegangen am 7. Okto-

ber 1982, legte der Vertreter der Beschwerdegegner eine 

allein vom BeschwerdefUhrer unterzeichnete "fibertragungs-

erk1rung" vom 24. September 1982 vor, die (im Auszug) 

folgenden Inhalt hat: 
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"Hiermit beantrage ich, die europische Patentanmeldung 

000 (genaue Bezeichnung) ... umzuschreiben auf ... (die 

Beschwerdegegner). Ich scheide als Anmelder aus. Somit 

sind ale alleinige Anmelder ... (die Beschwerdegegner) 

benannt. ... Die Erk1rung stelit den formgerechten 

Ubertragungsvertrag dar. 

In Verbindung damit beantragte der Vertreter der Beschwer-

degegner ohne erneute Zahiung einer Geblihr, daI3 

- ale Anmelder die Beschwerdegegner eingetragen und 

- als Erfinder alle drei Personen benannt werden. 

Der Vertreter des Beschwerdefflhrers reichte ein Schreiben 
vom 29., eingegangen am 30. Oktober 1982 em, indem u.a. 
ausgeflihrt jet: 

MEinziger Anmelder und damit auch Verfligungsberechtigter 

0*0 ist .. .' (der BeschwerdefUhrer). Sodann werden Anmel-
derschaft und Verfligungsberechtigung der Beschwerdegegner 

sowie eine Bevollmächtigung Three Vertreters auch für den 

Beschwerdeflihrer bestritten und abschlielIend ausgefUhrt: 

"Solite dennoch das der Eingabe vom 5. Oktober 1982 bei-

gefligte Dokument (d. h. die NUbertragungserklarungu)  ale 

ordnungsgemäl3er Antrag des BeschwerdefUhrers auf Umschrei-

bung seiner Patentanmeldung angesehen werden, so wird 

dieser Antrag auf Umschreibung hiermit zurUckgenommen." 

Mit Schreiben vom 2., eingegangen am 3. November 1982 

legte der Vertreter der Beschwerdegegner ein von diesen 

unterzeichnetes SchriftstUck uAnnaeerk1arungu  vom 

18. Oktober 1982 mit folgendem Inhalt vor: 

Hiermit erk1ren wir unser Einverstndnis mit der fiber-

nahzne der auf uns Ubertragenen europischen Patentan-

meldung 	N 
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Es ist zwischen den Beiteiligten unstreitig, daB diese 

"Annahmeerklärung" nur dem EPA, nicht aber dem Beschwer-

defUhrer zugeleitet wurde. 

Am 18. November 1982 verfUgte die Eingangsstelle des EPA 

die Eintragung des Rechtsubergangs der europischen Pa-

tentaruneldung auf die Beschwerdegegner. Datum der Wirk-

samkeit nach Regel 20 (3) EPU ist der 3. November 1982. 

Mit Schreiben vom 25. November 1982 beanstandete der Ver-

treter des BeschwerdefUhrers die Eintragung des Rechts-

Ubergangs und beantragte, sie aufzuheben. Daraufhin teilte 

ihxn die Eingangsstelle des EPA mit Schreiben vom 17. Fe-

bruar 1983 ihre Rechtsauffassung mit. Der nach Regel 20 

EPU erforderliche Antrag auf Eintragung des RechtsUber-

gangs sei voin Vertreter der Gegenseite gesteilt. Im Ubri-

gen genilge die "Ubertragungserk1rung" den Anforderungen 

nach Artikel 72 und Regel 20 EPU. Die "Annahmeerk1rung" 

bleibt unerwhnt. Es wird dem BeschwerdefUhrer "anheim-

gestelit, innerhaib der Frist von 2 Monaten ab Zustellung 

dieser Mitteilung, ausdrUcklich eine beschwerdefhige Ent-

scheidung zu beantragen". 

Mit Schreiben vom 11., eingegangen am 12. Oktober 1983 er-

widerte der Vertreter des BeschwerdefUhrers: "Es wird 

hiermit eine beschwerdefhige Entscheidung beantragt". 

Ohne weiteren Bescheid erliel3 die Rechtsabteilung am 

Januar 1984 eine Entscheidung, mit der festgestellt 

wird, daB die durch Bescheid der Eingangsstelle vom 

November 1982 verfUgte Eintragurig des RechtsUbergangs 

der europischen Patentanineldung zu Recht erfolgt sei und 

daB der Antrag des Vertreters des Beschwerdeflihrers, den 

genannten Bescheid aufzuhében, zurflckgewiesen werde. 

02010 	 0 . . / . 0  0 



5 	 J 18/84 

Zur BegrUndung wird ausgefUhrt, daB ein Antrag auf Eintra-
gung i.S.v. Regel 20 (1) EPU vom Vertreter der Beschwerde-
gegner gUltig gesteilt gewesen sei. Auch ein Ubertragungs-
vertrag im Sinne dieser Regel liege vor, denn die 'Uber- 
tragungserklrung' als HAngebotfi  und die beim EPA am 
eingegangene "Annahmeerklärung" vom 18. Oktober 1982 als 
uMnaesI wUrderi beide zusaznmengenornmen die formellen 
Erfordernisse eines Obertragungsvertrags i.S.v. Regel 20 
(1) EPU erfUllen. 

XII. Das Patenterteilungsverfahren verlief während dieser Vor-
gnge wie folgt: Am 2. Mai 1982 wurde im EuropUischen 
Patentblatt auf die Ver5ffentlichung des europischen 
Recherchenberichts hingewiesen. Am 3. November 1982 
stelite der Vertreter der Beschwerdegegner unter Zahlung 
der GebUhr PrUfungsantrag. Am 5. November 1982 steilte der 
Vertreter des BeschwerdefUhrers unter Zahiung der Gebflhr 
ebenfalls PrUfungsantrag. Mit Bescheid vom 18. November 
1982 wurde diesem Vertreter mitgeteilt, daB das Verfahren 
infolge der am 3. November 1982 wirksam gewordenen tiber-
tragung nunmehr vom Vertreter der Beschwerdegegner geflihrt 
werde, der zweite PrUfungsantrag gegenstandslos sei und 
die Gebi3hr zurflckgezahlt werde. Nach Prflfungsbescheid vom 

7. Juni 1983 reichte der Vertreter der Beschwerdegegner am 
Oktober 1983 neue Patentansprflche und eine daran ange-

pal3te Beschreibung em. Aufgrund dieser Unterlagen ist am 
Mai 1984 die NpJ1kflI dmguflg  der Mitteilung gemäl3 Regel 

51 (4) und (5) EPtJ' ergangen. 

XIII. Am 16. März 1984 legte der Vertreter des Beschwerdefflhrers 
gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung des EPA vom 

17. Januar 1984 unter Zahiung der Gebflhr Beschwerde em 
und begrundete diese am 19. Mai 1984. Nach ErlaB eines 
Zwischenbescheids und Einreichung von Schriftsätzen wurde 
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6 	 J18/84 

das Beschwerdeverfahren mit einer mUndlichen Verhandlung 
am 22. April 1986 bis auf die hiermit schriftlich er-

gehende Entscheidung abgeschlossen. 

XIV. 	Die schriftlichen und mUndlichen AusfUhrungen der Ver- 

treter der Beteiligten lassen sich wie nachfolgend dar-
gestelit zusammenfassen. Die Zusammenfassung beschrnkt 

sich auf die Hauptfrage, ob die Eintragung des Rechts-
Ubergangs rechtmäi3ig war. 

Der BeschwerdefUhrer ist der Auffassung, daB fUr die you-

zogene Eintragurig die Voraussetzungen nach Regel 20 EPU 

nicht vorgelegen htten. Soweit die "fibertragungser-
k1rung" als Antrag auf Eintragung im Sinne von 20 (1) EPU 

gewertet worden sei, sei dieser Antrag mit seinem Schrei-
ben vom 29 Oktober 1982 zurUckgenommen worden. Diese 
Erk1rung könne auch nicht als t)bertragungsvertrag i. S. 

v. Regel 20 (1) EPIJ angesehen werden. Einmal enthalte sie 
nur eine einseitige, an das EPA und nicht an den Beschwer-

defUhrer gerichtet Erk1rung. Zuin anderen entspreche sie 

nicht der Schriftform des § 126 des deutschen Bflrgerlichen 

Gesetzbuchs (BGB). Artikel 74 EPU verweise nmlich auch in 

dieser Beziehung auf das nationale Recht. Im Ubrigen sei 

die "Ubertragungserk1rung" dem EPA gegenUber durch das 
Schreiben vom 29. Oktober 1982 widerrufen worden, noch 

bevor beim EPA die "Annahmerk1rung" eingetroffen sei. 

Der Beschwerdegegner sieht in den beiden Erklärungen das 

Erfordernis der Schriftlichkeit nach Artikel 72 EPU ge- 

geben. Diese Vorschrift verlange keinen Vertrag in 

Schriftform (etwa in der des § 126 BGB), sondern nur 

Nachweisbarkeit des Vertrages in schriftlichen Xul3erungen 

der VertragsschlieBenden, wobei es nicht notwendig sei, 
daB diese AuBerungen in ein oder demselben SchriftstUck 

vereinigt sind. Dies gelte auch Or den nach Rege]. 20 (1) 
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EPU vorzulegenden u ertragungsvertrag u . Eine Parallele 
finde sich in Regel 19 (1) EPU, wo ebenfalls die Vorlage 
schriftlicher Erklgrungen verlangt wUrde, dabei aber ge-
trennte Schriftstflcke genUgten. Ein System der Umschrei-
bung, das die notwendigen Xus3erungen der Beteiligten nicht 
in gesonderten Er]clärungen zulasse, sei nicht prakti-
kabel. 

Was den angeblichen Widerruf der 'tiberlassungserklärung" 
durch das Schreiben vom 29. Oktober 1982 anbelange, so sei 
zu sagen, daB dieses Schreiben keinen Widerspruch gegen 
die "Ubertragungserk1rung" enthalte, insoweit sie den 
tibertragungsvertrag darstelle, sonderri nur insoweit sie 
einen Antrag i. S. v. Regel 20 (1) EPU auf Eintragung 
eines Rechtsflbergangs enthalte. 

XV. Am aide der mUndlichen Verhandlung vom 22. April 1986 
beantragte der Vertreter des Beschwerdefflhrers die Auf-
hebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiederher-
stellung der ursprUnglichen.Eintragung des Beschwerde-
fUhrers ala alleinigem Anmelder. 

Der Vertreter der Beschwerdegegner beantragte, 

nach Hauptantrag die Beschwerde zurUckzuweisen, also 
die bestehende Eintragung der beiden Beschwerdegegner 
zu besttigen, 
hilfsweise die beiden Beschwerdegegener und den 
BeschwerdefUhrer gemeinsam ala Anmelder einzutragen; 
die bisherige Erfindernennung (Beschwerdefflhrer 
allein) durch die Nennung der beiden Beschwerdegegner 
ala weitere Erfinder zu ergnzen, und 
die Rlickzahlung einer EintragungsgebUhr anzuordnen. 

02010 	 S..,... 



8 	J 18/84 

Im Rabmen seines Rulfsantrags 2.)  Uberreichte der Ver-

treter des Beschwerdegegners einen Eintragungsantrag nach 

Regel 20 EPtJ zusaxnmen mit einem Verrechnungsscheck Uber 

125,-- DM fUr eine nach seiner Meinung nicht erneut 

fi1ige, aber vorsorglich gezahite GebUhr. 

Entscheidungsgrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPfJ; sie ist daher zu1ssig. 

Es steilt sich zunchst die von Amts wegen zu unter-

suchende Frage, wie die Zustndigkeiten von Eingangsstelle 

und Rechtsabteiiung abzugrenzen sind und ob das Verfahren 

von diesen Instanzen richtig geflihrt wurde. 

2.1. 	Nach Artikel 20 EPU ist die Rechtsabteilung des EPA u.a. 

zustndig "fUr Entscheidungen Uber Eintragungen und 

Löschungen von Angaben im europischen Patentregister". 

Die Rechtsabteilung als Organ im Verfahren (siehe insbes. 

Artikel 15, 20 u. 106 (1) EPU) wurde erst durch die 

MUnchner Diplomatische Konferenz (siehe Berichte M/PR/II 

Rdn. 118) geschaffen, ohne daI3 dabei aber ihre Zustndig-

keit hinsichtlich dieser Registereintragungen kiargesteilt 

worden ware. Zur Kiarstellung bedarf es daher einer Aus-

iegung des Ubereinkommens. 

2.2. 	Artikel 127 und Regel 92(1) EPU erwecken zunchst den 

Eindruck, daS sich die genannte Zustndigkeit auf jedwede 

Eintragung i.S.v. Regel 92 (1) EPU bezieht. 
Mit der in Artikel 20 EPU festgeiegten Zustndigkeit der 

Rechtsabteiiung "fUr Entscheidung Uber Eintragungen und 

Löschungen im europischen Patentregister' können aber nur 

Fäiie gemeint sein, in denen die Eintragung selbst un- 
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mittelbarer Gegenstand der Entscheidung ist, also vor 

allem Entscheidungen Uber die Eintragung eines Rechts-
Ubergangs nach Regel 20 oder 61 oder Eintragungen von 

Rechten nach Regel 21 und 22 EPU. FUr Entscheidungen Uber 

soiche Eintragungen steht aber nach dem Wortlaut von 

Artikel 20 EPU der Rechtsabteilung die ausschliel3liche 

Zustndigkeit zu. 

2.3. 	In diesem Zusammenhang jet wohi ein Vergieich der 

Rechtsabteiiung nach Artikel 20 EPU mit der Patent-

verwaitungsabteilung nach Artikel 8 des Gemeinschafts-

patent-tereinkonunens (GPU) angebracht, zumal diese nach 

Artikel 143 EPU ale besonderes Organ des EPA neben die 

Rechtsabteiiung treten soil. Die Zustndigkeit der Patent- 
verwaltungsabteilung war ursprfingiich nur mit der in 

Artikel 8 (1) Satz 1 GPU enthaitenen negativen General-

kiausel umschrieben. Sic jet demnach Nzustandig,  soweit 

nicht die Zustndigkeit anderer Organe des Europischen 

Patentamts begrfindet jet". Auf der "L4lxemburger Konferenz 

fiber das Gemeinschaftspatent" von 1975 wurde diese Aussage 
in einem Satz 2 durch eine positive Definition ergnzt, 

wonach die Patentverwaltungsabteilung 'insbesondere fUr 

Entscheidungen fiber Eintragungen und Löschungen von An-

gaben im Register fUr Gemeinschaftspatente zustndig" ist 

(siehe 1kumente der Konferenz, herausgegeben vom General-

sekretariat des Rates der Europischen Gemeinschaften, 

1981, Seite 248). In dem vorbereitenden Ikument Lux/77 

(aaO S. 211) wird ausgefflhrt, da3 diese zustzliche posi-

tive Bestimmung der Zustndigkeit "der Systematik des EPU 

entspricht", womit die Zustndigkeitsrege1ungen in den 

Artikeln 18 ff EPU (jeweils im ersten Absatz) gemeint 

sind. Ferner werden in "Bemerkungen" die Aufgaben der 

patentverwaitungsabteilung beschrieben. Daraus kann 

geschlossen werden, daB hinsichtlich der positiv 

definierten Zuständigkeit "fUr &itscheidungen fiber 
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Eintragungen und Löschungen von Angaben im Register" 
(Artikel 8 (1) Satz 2 GPU) die Pat entverwaltungsabtei lung 
die anderen Organe verdrngen soil. Lu tibrigeri verdient 
Erwähnurig, daB eine Verbindung von Rechtsabteilung nach 
EPU und Patentverwaltungsabteilung nach GPU (vgl. Artikel 
143 (2) EPU) möglich 1st und auch erwogen wurde (Bericht 

Uber die 10. Sitzung der Sachverstndigengruppe "Gemein- 
schaftspatent", Dok. R/328273 (ECO 346, BC 28) vom 
8. Februar 1974). 

2.4. 	Die der Rechtsabteilung durch Artikel 20 EPU als "Organ im 

Verfahren" i.S.v. Artikel 15 EPU vorbehaltene Zustndig-
keit bezieht sich jedenfalls auf die Anwendung der Regein 
20, 21, 22 und 61 EPU. Diese Zustndigkeit betrifft aber 
nicht Eintragungen schlechthin, sondern nur "Entschei-

dungen fiber Eintragungenu. Damit sind nur &itscheidungen 
gemeint, durch die ein Beteiligter i.S.v. Artikel 107 Satz 

1 EPU "beschwert" ist oder es sein könnte, wenn nicht im 

Sinne seines Antrags entschieden werden wflrde. Dies läl3t 

sich aus den BeschlUssen der Mfinchner Diplomatischen 

Konferenz folgern. Zusaminen mit der Schaffung der "Rechts-
abteilung" (Artikel 20) als "Organ im Verfahren" (Artikel 

15) wurde die Rechtsabteilung auch in anderen Vorschriften 
des tibereinkommens berticksichtigt, zunchst und vor allem 

in Artikel 106 (1). Aus den Artikein 21 (1) und (2) sowie 

23 (2) EPTJ ist erkennbar, daB die Rechtsabteilung als 
Vorinstanz der Juristischen Beschwerdekaminer konzipiert 

wurde. Dem entspricht es auch, daB ein besonderes rechts- 

förmiiches "Verfahren vor ... der Rechtsabteilung" 
(Artikel 117 (1) EPU) vorgesehen ist, in dem es u.a. eine 

mUndliche Verhandlung (Artikel 116) und eine Beweisauf- 

nahme (Artikel 117) geben kann. Entscheidungen der 

Rechtsabteilung dtirf en nur nach Gewhrung rechtlichen 

Gehörs ergehen (Artikel 113) und sind nach Regel 68 EPtJ zu 

erlassen und abzufassen. 
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2.5. Aus all dem folgt, daB der Zustndigkeitsvorbehalt nach 
Artikel 20 EPU nitht fUr Eintragungsanträge gilt, die rein 
administrativ behandelt werden können, weil es keine Mei-
nungsverschiedenheit zwischen den Beteiligten und dem EPA 
gibt. Es ist dem Prsidenten des EPA Uberlassen, im Rahmen 
seiner Organisationsgewalt i.S.v. Artikel 10 (2) a) und 
Regel 9 (2) EPti zu bestinunen, welche Dienstte11e fUr die 
Erledigung problemloser Eintragungsanträge zustndig ist, 
also Or Eintragungsantrge, deren Vollzug Or einen Be-
teiligten nicht zu einer Beschwerde i.S.v. Artikel 107 EPU 
fUhren kann. Eintragungssachen sind der Rechtsabteilung 
aber dann vorzulegen, sobald Meinungsverschiedenheiten 
nicht ohne weiteres beseitigt werden könrien, also sobald 
ein rechtsf3rmliches Verfahren der oben (Nr. 2.4) be-
schriebenen Art notwendig wird, das m5g1icherweise fUr 
einen Beteiligten zu einer beschwerdefähigen Entscheidung 
fUhren kann. 

2.6. Dementaprechend htte die vorliegende Sache nach Eingang 
des Schreibens vom 29. Oktober 1982 der Rechtsabteilung 
vorgelegt werden mflssen. Dieses Schreiben macht erkennbar, 
daB der Beschwerdefflhrer mit der Eintragung des Rechts-
Ubergangs an die Beschwerdegegner nicht einverstanden ist. 
Die von der Eingangsstelle dessen ungeachtet verfUgte Em-
tragung ist daher wegen VerstoBes gegen Artikel 20 EPU 
aufzuheben. 

2.7. 	Der Verfahrensverstol3 wird auch aus folgendem deutlich: 
Der Beschwerdefflhrer wurde gegen semen Willen als einge-
tragener Anmelder durch die Beschwerdegegner ersetzt. Em 
derartiger Wechsel gegen den Willen des zu löschenden An-
melders verlangt aber eine beschwerdefähige Entecheidung, 
die vor Rechtskraft nicht vollzogen werden kann. Konunt es 
zur Beschwerde, so hat diese nach Artikel 106 (1) Satz 2 
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EPO aufschiebende Wirkung. Im vorliegenden Fall htte dies 
bedeutet, daS bis zur Entscheidung der Beschwerdekaznmer 

der BeschwerdefUhrer der nach Artikel 60 (3) EPU zur 
FUhrung des Verfahrens berechtigte, eingetragene Anmelder 

geblieben ware. In der Zwischenzeit htte das Verfahren 
mit ihm weitergefUhrt werden mflssen, sofern es nicht nach 

Regel 13 zur Aussetzung oder nach Regel 90 EPU zur Unter-

brechung des Verfahrens gekommen ware. Die Rechtsabteilung 
hatte die richtige verfahrensrechtliche Situation wieder-
herstellen mUssen. Gleichzeitig hätte sie in beschwerde-
fahiger Weise entscheiden können, daB (entsprechend ihrer 
Meinung) die Beschwerdegegner einzutragen sind. Durch die 

aufschiebende Wirkung der Beschwerde ware jedoch der 
Beschwerdefflhrer zunächst der eingetragene und damit nach 
Artikel 60 (3) EPfJ zur FUhrung des Verfahrens berechtigte 
Anmelder geblieben. 

2.8. 	Infolge der dargelegten Verfahrensfehler sind die Ent- 

scheidungen von Eingangsstelle und Rechtsabteilung auf-

zuheben und die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr nach 
Regel 67 EPU anzuordnen. Letzterem steht nicht entgegen, 
daB der Beschwerde in der Sache nur beschrankt stattge-

geben wird. 

Die Beschwerdekainmer könnte nun die Angelegenheit nach 

Artikel 111 (1) EPtJ an die Rechtsabteilung zurUckver-

weisen, ohne selbst in der Sache zu entscheiden. Mit der 

Anwendung von Regel 20 EPtJ sind jedoch Rechtsprobleme von 

ailgemeiner Bedeutung verbunden. Daher halt es die Be-

schwerdekanuner fUr angebracht, die Sache nach Artikel 111 

(1) Satz 2 EPU im Rahinen der Zuständigkeit der Erstinstanz 

selbst zu entscheiden. 

Unter den Beteiligten bestand of fenbar Unklarheit Uber die 

in Regel 20 EPU fUr die Eintragung eines RechtsUbergangs 
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geforderten voraussetzungen. Im vorliegenden Fall haben 

dazu sicherlich die Unterschiede zwischen europäischem 

Recht (Regel 20 EPU) und deutschem Patentrecht (§ 30 (3) 

DE-PatG) beigetragen. Nach deutschem Recht wird der Nach-

weis des Rechtsliberganges durch eine öffentlich beglaubig-

te Umschreibungsbewilligung des bisherigen Rechtsinhabers 

und eine formiose Annahmeerklrung des neuen Rechtsin-

habers gefflhrt (vgl. § 30 (3) DE-PatG und Umschreibungs-

richtlinien in Bi. f. PMZ 1981, 232). Im europischem 

Recht hingegen ist die Vorlage eines "tibertragungsver-

trages' i.S.v. Regel 20 (1) EPU notwendig, wobei auch em 

Auszug genflgt. Der Unterschied im deutschen und europa-

ischen Recht hinsichtlich der fUr eine Ubertragung ge-

forderten Nachweise ist gewolit. Der Vorsitzende der EWG- 
Arbeitsgruppe "Patent&' hatte ursprflnglich das dem 

deutachen Recht entsprechende System der 'Umschreibungsbe-

willigung" vorgeschlagen (vgl. Vorschlage zu einem Artikel 

23 vom 3. Marz 1961). Demgegenflber bevorzugte die Arbeits-

gruppe aber ein System der "Vertragsregistrierung", d.h. 

der Vorlage des Vertrags und seiner Registrierung (Dok. 

EWG 3076/IV/62 vom 22. Mai 1962, S. 42). Der Unterschied 

der Systeme wurde sehr wohi darin gesehen, daB beim System 

der "Unschreibungsbewilligung" eine Eintragung ohne den 
Willen einer Vertragspartei nicht erfolgen kann, wahrend 

es beim System der "Vertragsregistrierung" der Zustimmung 

der anderen Partei nicht mehr bedarf, sobald der Vertrag 

einmal geschlossen ist (a.a.O. Seite 44). 

5. 	Aus den vorstehenden Darlegungen wird deutlich, daB die 

tscheidung fiber den Hauptantrag (Zurflckweisung der Be-

schwerde, also Bestätigung der Eintragung der Beschwer-

degegner) oder den Hilfsantrag (Eintragung aller Betei-

ligten gemeinsaxn) nur davon abhangt, ob das, was jeweils 

als "Ubertragungsvertrag" vorgelegt ist, den Formerfor- 
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dernissen von Regel 20 EPU entspricht. Auszugehen ist 

dabei davon, daB nicht nur die "rechtsgeschft1iche Uber-

tragung" ( " assigment "  -"cession") i.S.v. Artikel 72, son-

dern auch der "Ubertragungsvertrag" ("instrument of trans-
fer" - "acte de transfert") i.S.v. Regel 20 (1) EPiJ 

"schriftlich erfolgen muf3 und der Unterschrift der Ver-

tragsparteien bedarf". Dies ergibt sich durch die Be-

zugnahme auf Artikel 72 in Regel 20 (2), Satz 2, EPU. 

5.1. 	Diesem Erfordernis kann die "ertragungserk1rung" auch 
nicht zusammengenommen mit der "Annahmeerklärung" ge-

nUgen. Selbst wenn fUr den "Ubertragungsvertrag" i.S.v. 

Regel 20 EPU die Schriftform durch Austausch schriftlicher 

Erk1rungen erfUlit werden könnte, wren zwar die Er-

fordernisse "schriftlich" und "mit Unterschrift" in jeder 

dieser gesonderten Erk1rungen jeweils fUr sich erfUlit. 

Zwei gesonderte Erklärungen ergeben aber auch dann, wenn 

jede schriftlich mit Unterschrift abgefal3t ist, noch 

keinen Vertrag, solange nicht jede Erklärung dem Vertrags-

partner zugegangen ist. Dies ist bezliglich der "Annahmeer- 

klärung" nicht der Fall. Diese ist als eine an das EPA 

gerichtete Erklrung formuliert und nur diesem zugeleitet 

worden. Die "Annahmeerklärung" ist wohi im spteren Ver-

lauf des Verfahrens (nach Eintragung des RechtsUbergangs) 

dem Vertreter des BeschwerdefUhrers und vielleicht auch 

diesem selbst bekannt geworden. Selbst wenn man sie 
inhaitlich auch als Vertragsannahme und nicht nur als eine 

an das EPA gerichtete Erklrung wertet, war der Beschwer- 

defUhrer zum Zeitpunkt ihres Zugangs nicht mehr an das 

Angebot, das er mit seiner "t)bertragungserk1rung" gegeben 

hatte gebunden. Der BeschwerdefUhrer und sein Vertreter 

hatten zwischenzeitlich durch Schreiben und durch ihr 

Verhalten kiar zu erkennen gegeben, daB sich der Beschwer-

defUhrer nicht mehr an sein Angebot gebunden fUhlt. 
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5.2. 	Dem Aritrag des BeschwerdefUhrers, die angefochtenen Ent- 
scheidungen aufzuheben, ist im Hinblick auf die Darlegun-
gen unter 5.1. auch aus sachlichen GrUnden, also nicht nur 
aus den unter Nr. 2.6. dargelegten verfahrensrechtlichen 
GrUnden stattzugeben. Dementsprechend kann auch dem Haupt-
antrag des Beschwerdegegners, durch ZurUckweisung der Be-
schwerde die bestehende Eintragung der Beschwerdegegner 
ala Anmelder zu bestätigen, nicht entsprochen werden. 

	

5.3. 	Dem weiteren Antrag des BeschwerdefUhrera, die ursprUng- 
liche Eintragung des Beschwerdeftlhrers ala alleinigem 
Anmelder wieder herzuatellen, kann jedoch nicht ent-
sprochen werden, weil dem Hilfsantrag der Beschwerdegegner 
stattgegeben werden muI3. FUr die mit diesem Hilfsantrag 
begehrte Eintragung aller Beteiligten ala gemeinsame 
Anmelder liegt deren gemeinsame Erklrung (oben III. 1.) 
vor. Diese ist nach Inhalt und Form ala NtIbertragungsver  
trag' i.S.v. Regel 20 (1) EPt3 anzuerkennen. Hierbei 
echadet nicht, daB die Erklrung im Durchschreibeverfahren 
eratellt ist. Werden von einem Vertrag im Durchschreibe-
verfahren gleichzeitig mehrere Exemplare hergesteilt, so 
ist jedes "Original" i.S.v. Regel 20 (1) EPtJ. Auch eine 
durchgedrflckte Unterschrift ist Original-Unterschrift, da 
sie durch den schreibenden Druck der Hand hergestelit 
wird. Ala Datum der Wirksamkeit i.S.v. Regel 20 (3) EPU 
ist das Datum des Eingangs dieser Erk1rung anzuerkennen 
(siehe unten Nr. 8.). Daraus folgt, daB die vom Vertreter 
der Beschwerdegegner im PrUfungsverfahren durch den ala 
gemeinsamen Vertreter aller bestellten (oben III. 4.) 
Vertreter der Beschwerdegegner vorgenommenen Handlungen 
mit dieser Entscheidung wirksam werden und daB das 
PrUfungsverfahren mit einer Mitteilung nach Regel 51 (4) 
EPU fortgeaetzt werden kann. 
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6. 	Dem Antrag des Vertreters der Beschwerdegegner, die be- 

stehende Erfindernennung durch HinzufUgen seiner Mandanten 
ais weitere Erfinder zu berichtigen, kann entsprochen 

werden. Die Voraussetzungen für diese Berichtigung nach 
Regel 19 EPU sind gegebén. Die Beschwerdekanmer ist auch 

zuständig, diese Berichtigung anzuordnen. 

6.1. 	Die Voraussetzungen für die Berichtigung der Erfinder- 
nennung nach Regel 19 EPU wurden bereits durch die ge-
meinsaxne Eingabe aller Beteiligten vom 15. Juni 1982 (oben 

II.) geschaffen. Wie in der mUndlichen Verhandlung festge-
steilt, 1st dies auch nicht streitig. 

6.2. 	Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Anordnung der 
Berichtigung ergibt sich nach Artikel 111 (1), Satz 2 EPti 
aus der Zuständigkeit der Rechtsabteiiung. Deren Zustn-
digkeit ist jedenfails dann wegen Sachzusainmenhangs zu 

bejahen, wenn die Rechtsabteilung mit einer Entscheidung 
Uber die Eintragung von Aruneldern befal3t ist, die eben- 

f ails als Erfinder vermerkt werden wollen. 

6.3. 	Die Rechtsabteiiung ist abgesehen davon aber auch grund- 

stziich für Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von 
Regel 19 EPtJ zustndig. Hier gilt das oben hinsichtlich 

der Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 20 
EPfJ Gesagte entsprechend (siehe oben Nr. 2.4). Auch hier 
gilt die Einschränkung, dal3 der administrative Volizug 

unstreitiger Berichtigungen der Erfindernennung jenen 

Stelleri obliegt, denen er vom präsidenten des EPA zuge-

wiesen wird. Im Ubrigeri ist zu bemerken, daB Regel 19 EPU 

sogar noch nach der Einspruchsphase anwendbar bleibt, 

whrend nach Regel 61 die Anwendbarkeit von Regel 20 EPU 

mit dem Abschlul3 dieser Phase endet. 
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6.4. 	Einer Abgrenzung bedlirfen jedoch die Zustndigkeiten von 

Eingangsstelle und Rechtsabteilung bezflglich der Erfinder-

nennung, zuinal sich die Juristische Beschwerdekammer be-

reits mit dieser Frage befaBt hat (J 08/82 in Aintsbl. EPA 

1984, 155, GrUnde Nr. 2). Die PrUfung einer erstmaligen, 

das Erfordernis nach Artikel 81 EPU erfflhlenden Erfinder-

nennung obhiegt ausschhie3hich der Eingangsstehle im 
Rahmen ihrer Zustndigkeit zur Formaiprflfung nach Artikel 

16 und 91 EPU. Die Zustndigkeit der Rechtsabteilung für 

streitige Berichtigungen kommt aber in Betracht, sobald 

das europische Patentregister eröffnet wird, was nach 

Artikel 127, Satz 2 EPU zeithich mit der Veröffenthichung 

der europischen Patentanineldung zusammenfh1t. 

7. 	Die Beschwerdegegner beantragen die RUckzahlung einer Em- 

tragungsgebUhr nach Regel 20 (2) EPU. Sic haben insgesamt 

dreimal einen Eintragungsantrag gestehit und zweimal eine 

GebUhr bezahit. Eine GebUhr zum darnals geltenden Tarif von 

DM 115,-- wurde zunächst am 13. Juni 1982 gezahit (oben 

II.). Diese wurde vom Vertreter der Beschwerdegegner Or 

den am 7. September 1982 gestehlten Antrag auf Eintragung 
ahler drei Beteihigten (entsprechend dem nun zuerkannten 

Hilfsantrag) in Anspruch genommen (oben III. 2.). FUr den 

am 5. Oktober 1982 gestehlten Antrag auf Eintragung der 

Beschwerdegegner ahlein, unter AusechiuB des Seschwerde-

ftlhrers (oben V., entsprechend dem nun abgelehnten Haupt-

antrag) wurde keine Gebihr gezahit. Eingangsstehle und 

Rechtsabteilung haben - wie anzunehmen ist - die Or den 

ersten Antrag gezahite Gebflhr auch für den zweiten gelten 

lassen. Dies war richtig. Darnals waren die Antrge zwar 

nicht als Haupt- und Hilfsantrag bezeichnet. Im Verlauf 

des Verfahrens stehlte sich aber heraus, daB es sich bei 

dem zuerst gestehlten Aritrag urn den weniger bevorzugten 

und bei dem spter gestehlten Antrag urn den bevorzugten 

Antrag handelte. In dem wohi seltenen Fall, daB sich em 
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Eintragungsantrag i.S.v. Regel 20 (2) EPU in ein bevor- 

zugtes und ein ersatzweises Begehren gliedert, genUgt die 

Zahiung einer GebUhr. Die Beschwerdekammer entspricht mit 

der Zuerkennung des Hilfsantrags einem bereits am 

7. September 1982 (oben III. 2.) i.S.v. Regel 20 (3) EPU 

wirksam gesteilten Antrag. Die für den in der mUndlichen 

Verhandlung vorsorglich erneut gesteliten Antrag bezahite 

GebUhr von DM 125,-- ist daher zurflckzuzahlen. 

8. 	Am 13. Juni 1982 wurden weitere DM 115,-- und DM 30,-- 

gezahit (oben II.). Ein Zahlungszweck i.S.v. Artikel 7 der 

Gebtlhrenordnung liegt hierfUr nicht vor. Daher sind diese 

GebUhren nicht verbraucht und zurUckzuzahlen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Eintragung des RechtsUbergangs an der europäischen 

Patentanmeldung Nr. 80 106 734.9 auf die Beschwerdegegner 

als Anmelder durch die Eingangsstelle vom 18. November 

1982 und die Entscheidung der Rechtsabteilung des 

Europischen Patentamts vom 17. Februar 1983 werden 

aufgehoben. 

Es wird entschieden, daB die Beschwerdegegner und der 

Beschwerdeffihrer gemeinsam ale Anmelder in das europische 

Patentregister einzutragen sind. Dieser Rechtslibergang ist 

dem Europischen Patentamt gegenUber nach Regel 20 (3) EPU 

seit dem 7. September 1982 wirksam. Das Prflfungsverfahren 

kann durch eine Mitteilungnach Regel 51 (4) EPU an den 

berufsmI3igem Vertreter des zuin gemeinsamen Vertreter der 

Anmelder besteilten Beschwerdefflhrers I fortgesetzt 

werden. 
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It 

	 3. 	Es wird angeordnet, daI3 neben der bestehenden &finder- 
nennung des BeschwerdefUhrers als weitere Erfinder die 
Beschwerdegegner zu vermerken sind. 
Die RUckzahlung der Beschwerdegebflhr in Ihe von DM 630,-
wird angeordnet. 
Die RUckzahlung einer EintragungsgebUhr von DM 125,— so-
wie je einer Zahiung von DM 115,-- und DM 30,--, zusainmen 
von DM 270,--, wird angeordriet. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	Der Vorsitzende: 

(B. Norman) 
	

(P. Ford) 
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